
  

  

  

 

 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

 

 
     

 
POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    

  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 30 18 682-0 

    

  E-MAIL IVB9@bmf.bund.de  

  DATUM 3. Dezember 2009 

     
  

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 
Bundeszentralamt für Steuern 
 
nachrichtlich:  
V
beim Bund 

ertretungen der Länder 

 - Verteiler U 1 -

   

 

r U 2 - - E-Mail-Verteile  
 

BETREF Umsatzsteuer; 
ütungsverfahren ab 1. Januar 2010 

BEZUG

F  
  Vorsteuer-Verg
   

GZ  IV B 9 - S 7359/09/10001 
DOK  2009/0796941 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt zur Anwendung der Regelungen der § 18 Abs. 9, § 18g und § 27 Abs. 14 UStG 

sowie §§ 59, 61 und 61a UStDV zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren in der ab 1. 1. 2010 

geltenden Fassung von Art. 7 Nr. 13 Buchstabe c, Nr. 16 und Nr. 19 sowie Art. 8 Nr. 6 bis 9 

des Jahressteuergesetzes 2009 (JStG 2009) vom 19. 12. 2008 (BGBl. I S. 2794) Folgendes: 

 

mailto:IVB9@bmf.bund.de


 
Seite 2  

Inhaltsverzeichnis 

 

 

Tz. Inhalt Rz.

 A. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im Ausland ansässige  

Unternehmer 

1 - 30

  I. Allgemeines 1 - 8

  1. Unter das Vorsteuer-Vergütungsverfahren fallende Unternehmer und 
Vorsteuerbeträge 

1 - 2

  2. Vom Vorsteuer-Vergütungsverfahren ausgeschlossene Vorsteuerbeträge 3 - 7

  3. Vergütungszeitraum 8
 II. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet 

ansässige Unternehmer 
9 - 18

III. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im Drittlandsgebiet ansässige 

Unternehmer 

19 - 28

IV. Vorsteuer-Vergütungsverfahren und allgemeines Besteuerungsverfahren 29 - 30

 B. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im Inland ansässige  

Unternehmer 

31 - 45

  I. Unternehmerbescheinigung für Unternehmer, die im Inland ansässig sind 31 - 33

 II. Vorsteuer-Vergütungsverfahren in einem anderen Mitgliedstaat für im 

Inland ansässige Unternehmer 

34 - 45

 C. Anwendungszeitpunkt 46 - 47

 

A. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im Ausland ansässige Unternehmer 

 

I. Allgemeines 

 

1. Unter das Vorsteuer-Vergütungsverfahren fallende Unternehmer und  
Vorsteuerbeträge 

 

1 (1) Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren kommt nur für Unternehmer in Betracht, die im 

Ausland ansässig sind; die Ansässigkeit im Ausland richtet sich nach § 59 Satz 2 UStDV. 

Liegen Leistungserbringung im Inland an den Unternehmer und Vergütungszeitraum in 

unterschiedlichen Besteuerungszeiträumen, bestehen keine Bedenken, das Vorsteuer-

Vergütungsverfahren anzuwenden, wenn der Unternehmer im Vergütungszeitraum nicht im 

Inland ansässig ist. Ein Unternehmer ist bereits dann im Inland ansässig, wenn er eine 

Betriebsstätte hat und von dieser Umsätze ausführt oder beabsichtigt, von dieser Umsätze 

auszuführen. Unternehmer, die ein im Inland gelegenes Grundstück besitzen und vermieten 

oder beabsichtigen zu vermieten, sind ebenfalls als im Inland ansässig zu behandeln. Zur 

Abgrenzung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens vom allgemeinen Besteuerungsverfahren 

vgl. Rz. 29 bis 30. 
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2 (2) Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren setzt voraus, dass der im Ausland ansässige 

Unternehmer in einem Vergütungszeitraum (Rz. 8) im Inland entweder keine Umsätze oder 

nur die Umsätze ausgeführt hat, die in § 59 UStDV genannt sind. Sind diese Voraussetzungen 

erfüllt, kann die Vergütung der Vorsteuerbeträge nur im Vorsteuer-Vergütungsverfahren 

durchgeführt werden. 

Be i sp i e l  1 :  

Ein im Ausland ansässiger Beförderungsunternehmer hat im Inland in den Monaten Januar 

bis April nur steuerfreie Beförderungen im Sinne des § 4 Nr. 3 UStG ausgeführt. In 

denselben Monaten ist ihm für empfangene Leistungen, z. B. für Autoreparaturen, 

Umsatzsteuer i. H. v. insgesamt 300 € in Rechnung gestellt worden. 

Die Vergütung der abziehbaren Vorsteuerbeträge ist im Vorsteuer-Vergütungsverfahren 

durchzuführen (§ 59 Satz 1 Nr. 1 UStDV).  

Be i sp i e l  2 :  

Der im Ausland ansässige Unternehmer U hat in den Monaten Januar bis April Gegen-

stände aus dem Drittlandsgebiet an Abnehmer im Inland geliefert. U beförderte die 

Gegenstände mit eigenen Fahrzeugen an die Abnehmer. Bei den Beförderungen ist dem 

Unternehmer im Inland für empfangene Leistungen, z. B. für Autoreparaturen, 

Umsatzsteuer i. H. v. insgesamt 300 € in Rechnung gestellt worden. Schuldner der 

Einfuhrumsatzsteuer für die eingeführten Gegenstände war jeweils der Abnehmer. U hat 

in den Monaten Januar bis April keine weiteren Umsätze im Inland erbracht. 

U erbringt in den Monaten Januar bis April keine Umsätze im Inland. Der Ort seiner 

Lieferungen liegt im Drittlandsgebiet (§ 3 Abs. 6 UStG). Die Vergütung der abziehbaren 

Vorsteuerbeträge ist im Vorsteuer-Vergütungsverfahren durchzuführen (§ 59 Satz 1 Nr. 1 

UStDV). 

Be i sp i e l  3 :  

Der im Ausland ansässige Unternehmer A erbringt im Jahr 1 im Inland ausschließlich 

steuerpflichtige Werkleistungen an den Unternehmer U. Zur Ausführung der 

Werkleistungen ist A im Inland für empfangene Leistungen, z. B. Materialeinkauf, 

Umsatzsteuer i. H. v. insgesamt 1 000 € in Rechnung gestellt worden. 

Steuerschuldner für die Leistungen des A ist U (§ 13b Abs. 2 Satz 1 UStG). Die 

Vergütung der abziehbaren Vorsteuerbeträge des A ist im Vorsteuer-Vergütungsverfahren 

durchzuführen (§ 59 Satz 1 Nr. 2 UStDV). 

Der vergütungsberechtigte Unternehmer (Leistender) ist im Rahmen der gesetzlichen 

Mitwirkungspflicht (§ 90 Abs. 1 AO) verpflichtet, auf Verlangen die Leistungsempfänger zu 

benennen, wenn diese für seine Leistungen die Steuer nach § 13b Abs. 2 Satz 1 und 3 UStG 

schulden. 
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3 (1) Sind die Voraussetzungen für die Anwendung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens nach 

§ 59 UStDV nicht erfüllt, können Vorsteuerbeträge nur im allgemeinen 

Besteuerungsverfahren nach § 16 und § 18 Abs. 1 bis 4 UStG berücksichtigt werden. 

Bei sp i e l  1 :  

Einem im Ausland ansässigen Unternehmer ist im Vergütungszeitraum Januar bis März 

Umsatzsteuer für die Einfuhr oder den Kauf von Gegenständen und für die 

Inanspruchnahme von sonstigen Leistungen berechnet worden. Der Unternehmer führt im 

März im Inland steuerpflichtige Lieferungen aus. 

Die Vorsteuer kann nicht im Vorsteuer-Vergütungsverfahren vergütet werden. Das 

allgemeine Besteuerungsverfahren ist durchzuführen. 

Be i sp i e l  2 :  

Der im Ausland ansässige Unternehmer U führt an dem im Inland belegenen 

Einfamilienhaus einer Privatperson Schreinerarbeiten (Werklieferungen) durch. Die 

hierfür erforderlichen Gegenstände hat U teils im Inland erworben, teils in das Inland 

eingeführt. Für den Erwerb der Gegenstände im Inland ist U Umsatzsteuer i. H. v. 500 € in 

Rechnung gestellt worden. Für die Einfuhr der Gegenstände hat U Einfuhrumsatzsteuer 

i. H. v. 250 € entrichtet. 

Auf die Umsätze des U findet § 13b UStG keine Anwendung, da der Leistungsempfänger 

als Privatperson nicht Steuerschuldner wird (§ 13b Abs. 2 Satz 1 UStG). Die 

Vorsteuerbeträge (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer) können daher nicht im 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren vergütet werden. Das allgemeine Besteuerungsverfahren 

ist durchzuführen. 

Be i sp i e l  3 :  

Sachverhalt wie in Rz. 2 Beispiel 2. Abweichend hiervon ist U Schuldner der 

Einfuhrumsatzsteuer. 

Der Ort der Lieferungen des U liegt im Inland (§ 3 Abs. 8 UStG). U schuldet die Steuer 

für die Lieferungen. Die Vorsteuerbeträge können daher nicht im Vorsteuer-

Vergütungsverfahren vergütet werden. Das allgemeine Besteuerungsverfahren ist 

durchzuführen. 

 

4 (2) Reiseveranstalter sind nicht berechtigt, die ihnen für Reisevorleistungen gesondert in 

Rechnung gestellten Steuerbeträge als Vorsteuer abzuziehen (§ 25 Abs. 4 UStG). Insoweit 

entfällt deshalb auch das Vorsteuer-Vergütungsverfahren. 
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5 (3) Nicht vergütet werden Vorsteuerbeträge, die mit Umsätzen im Ausland in Zusammenhang 

stehen, die - wenn im Inland ausgeführt - den Vorsteuerabzug ausschließen würden (vgl. 

Abschnitt 205 UStR 2008). 

Be i sp i e l :  

Ein französischer Arzt besucht einen Ärztekongress im Inland. Da ärztliche Leistungen 

grundsätzlich steuerfrei sind und den Vorsteuerabzug ausschließen, können die 

angefallenen Vorsteuerbeträge nicht vergütet werden. 

 

6 (4) Einem Unternehmer, der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist, wird die Vorsteuer 

nur vergütet, wenn in dem Land, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, keine Umsatzsteuer 

oder ähnliche Steuer erhoben oder im Fall der Erhebung im Inland ansässigen Unternehmern 

vergütet wird (sog. Gegenseitigkeit im Sinne von § 18 Abs. 9 Satz 4 UStG). Unternehmer, die 

ihren Sitz auf den Kanarischen Inseln, in Ceuta oder in Melilla haben, sind für die 

Durchführung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens wie Unternehmer mit Sitz im 

Gemeinschaftsgebiet zu behandeln. Hinsichtlich der Verzeichnisse der Drittstaaten, zu denen 

Gegenseitigkeit gegeben oder nicht gegeben ist, wird auf das BMF-Schreiben vom 

25. 9. 2009, BStBl I S. 1233, sowie auf ggf. spätere hierzu im BStBl Teil I veröffentlichte 

BMF-Schreiben hingewiesen. Bei fehlender Gegenseitigkeit ist das Vorsteuer-

Vergütungsverfahren nur durchzuführen, wenn der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige 

Unternehmer 

1. nur Umsätze ausgeführt hat, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet (§ 13b 

Abs. 2 Sätze 1 und 3 UStG) oder die der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5 und 

§ 18 Abs. 5 UStG) unterlegen haben, 

2. im Inland nur innergemeinschaftliche Erwerbe und daran anschließende Lieferungen im 

Sinne des § 25b Abs. 2 UStG ausgeführt hat, oder 

3. im Gemeinschaftsgebiet als Steuerschuldner ausschließlich sonstige Leistungen auf elek-

tronischem Weg an im Gemeinschaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer erbracht und von 

dem Wahlrecht der steuerlichen Erfassung in nur einem EU-Mitgliedstaat (§ 18 Abs. 4c 

und 4d UStG) Gebrauch gemacht hat (vgl. Rz. 101 des BMF-Schreibens vom 4. 9. 2009 -

 IV B 9 - S 7117/08/10001 (2009/0580334) - (BStBl I S. 1005)). 

 

7 (5) Von der Vergütung ausgeschlossen sind bei Unternehmern, die nicht im 

Gemeinschaftsgebiet ansässig sind, die Vorsteuerbeträge, die auf den Bezug von Kraftstoffen 

entfallen (§ 18 Abs. 9 Satz 5 UStG). 
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8 Der Vergütungszeitraum muss mindestens drei aufeinander folgende Kalendermonate in 

einem Kalenderjahr umfassen. Es müssen nicht in jedem Kalendermonat Vorsteuerbeträge 

angefallen sein. Für den restlichen Zeitraum eines Kalenderjahres können die Monate  

November und Dezember oder es kann auch nur der Monat Dezember Vergütungszeitraum 

sein. Wegen der Auswirkungen der Mindestbeträge auf den zu wählenden 

Vergütungszeitraum vgl. § 61 Abs. 3 und § 61a Abs. 3 UStDV. 

 

II. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige  

Unternehmer 

 

A  n  t  r  a  g  s  t  e  l  l  u  n  g  

 

9 (1) Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, dem im Inland von einem 

Unternehmer für einen steuerpflichtigen Umsatz Umsatzsteuer in Rechnung gestellt worden 

ist, kann über die zuständige Stelle in dem Mitgliedstaat, in dem der Unternehmer ansässig 

ist, bei der zuständigen Behörde im Inland einen Antrag auf Vergütung dieser Steuer stellen. 

Für die Vergütung der Vorsteuerbeträge im Vorsteuer-Vergütungsverfahren ist ausschließlich 

das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zuständig (§ 5 Abs. 1 Nr. 8 FVG). 

 

10 (2) Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den Vergütungsantrag 

nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung nach Maßgabe der 

Steuerdaten-Übermittlungsverordnung über das in dem Mitgliedstaat, in dem der 

Unternehmer ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal dem BZSt zu übermitteln (§ 61 

Abs. 1 UStDV). Eine unmittelbare Übermittlung des Vergütungsantrags von dem im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer an das BZSt ist nicht mehr möglich. Eine 

schriftliche Bescheinigung des Mitgliedstaats, in dem der Unternehmer ansässig ist, zur 

Bestätigung der Unternehmereigenschaft ist durch im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige 

Unternehmer nicht mehr beizufügen. 

 

11 (3) Die Vergütung ist binnen neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 

Vergütungsanspruch entstanden ist, zu beantragen (§ 61 Abs. 2 UStDV). Es handelt sich 

hierbei um eine Ausschlussfrist, bei deren Versäumung unter den Voraussetzungen des § 110 

AO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden kann. 

 

12 (4) Der Unternehmer hat die Vergütung selbst zu berechnen. Dem Vergütungsantrag sind auf 

elektronischem Weg die Rechnungen und Einfuhrbelege in Kopie beizufügen, wenn das 

Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1 000 €, bei Rechnungen über den Bezug 

von Kraftstoffen mindestens 250 € beträgt. Bei begründeten Zweifeln an dem Recht auf 
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- unbeschadet der Frage der Rechnungshöhe - durch Vorlage von Rechnungen und 

Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen werden. 

 

13 (5) Die beantragte Vergütung muss mindestens 400 € betragen (§ 61 Abs. 3 UStDV). Das gilt 

nicht, wenn der Vergütungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum des 

Kalenderjahres ist. Für diese Vergütungszeiträume muss die beantragte Vergütung mindestens 

50 € betragen. 

 

14 (6) Einem Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist und Umsätze ausführt, die 

zum Teil den Vorsteuerabzug ausschließen, wird die Vorsteuer höchstens in der Höhe 

vergütet, in der er in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, bei Anwendung eines Pro-rata-

Satzes zum Vorsteuerabzug berechtigt wäre (§ 18 Abs. 9 Satz 3 UStG). 

 

B  e  s  c  h  e  i  d  e  r  t  e  i  l  u  n  g  

 

15 (7) Das BZSt hat den Vergütungsantrag eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen 

Unternehmers grundsätzlich innerhalb von vier Monaten und zehn Tagen nach Eingang aller 

erforderlichen Unterlagen abschließend zu bearbeiten und den Vergütungsbetrag auszuzahlen. 

Die Bearbeitungszeit verlängert sich bei Anforderung weiterer Informationen zum 

Vergütungsantrag durch das BZSt auf längstens acht Monate. Die Fristen nach den Sätzen 1 

und 2 gelten auch bei Vergütungsanträgen von Unternehmern, die auf den Kanarischen 

Inseln, in Ceuta oder in Melilla ansässig sind. 

 

16 (8) Der Bescheid über die Vergütung von Vorsteuerbeträgen ist in elektronischer Form zu 

übermitteln. Eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz ist dabei nicht 

erforderlich (§ 61 Abs. 4 Satz 2 UStDV). 

 

V  e  r  z  i  n  s  u  n  g  

 

17 (9) Der nach § 18 Abs. 9 UStG zu vergütende Betrag ist zu verzinsen (§ 61 Abs. 5 UStDV). 

Der Zinslauf beginnt grundsätzlich mit Ablauf von vier Monaten und zehn Werktagen nach 

Eingang des Vergütungsantrags beim BZSt. Übermittelt der Unternehmer Kopien der 

Rechnungen oder Einfuhrbelege abweichend von Rz. 12 Satz 2 nicht zusammen mit dem 

Vergütungsantrag, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Zinslauf erst mit 

Ablauf von vier Monaten und zehn Tagen nach Eingang dieser Kopien beim BZSt. Hat das 

BZSt zusätzliche oder weitere zusätzliche Informationen angefordert, beginnt der Zinslauf 

erst mit Ablauf von zehn Werktagen nach Ablauf der Fristen in Artikel 21 der 

Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. 2. 2008 zur Regelung der Erstattung der 

Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, 
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Der Zinslauf endet mit erfolgter Zahlung des zu vergütenden Betrages; die Zahlung gilt als 

erfolgt mit dem Tag der Fälligkeit, es sei denn, der Unternehmer weist nach, dass er den zu 

vergütenden Betrag später erhalten hat. Wird die Festsetzung oder Anmeldung der 

Steuervergütung geändert, ist eine bisherige Zinsfestsetzung zu ändern; § 233a Abs. 5 AO gilt 

entsprechend. Für die Höhe und Berechnung der Zinsen gilt § 238 AO. Auf die Festsetzung 

der Zinsen ist § 239 AO entsprechend anzuwenden. 

 

18 (10) Ein Anspruch auf Verzinsung nach Rz. 17 besteht nicht, wenn der Unternehmer einer 

Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang einer 

entsprechenden Aufforderung des BZSt nachkommt (§ 61 Abs. 6 UStDV). 

 

III. Vorsteuer-Vergütungsverfahren für im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer 

 

A  n  t  r  a  g  s  t  e  l  l  u  n  g  

 

19 (1) Ein im Drittlandsgebiet ansässiger Unternehmer, dem im Inland von einem Unternehmer 

Umsatzsteuer in Rechnung gestellt worden ist, kann bei der zuständigen Behörde im Inland 

einen Antrag auf Vergütung dieser Steuer stellen. Für die Vergütung der Vorsteuerbeträge im 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren ist ausschließlich das BZSt zuständig (§ 5 Abs. 1 Nr. 8 FVG). 

Wegen der Voraussetzung der Vorlage der Gegenseitigkeit sowie Ausnahmen von 

bestimmten Vorsteuerbeträgen vgl. Rz. 6 und 7. 

 

20 (2) Für den Antrag auf Vergütung der Vorsteuerbeträge ist ein Vordruck nach amtlich 

vorgeschriebenem Muster zu verwenden. Der Unternehmer hat die Möglichkeit, den 

Vergütungsantrag dem BZSt - ggf. vorab - elektronisch zu übermitteln. Informationen zur 

elektronischen Übermittlung sind auf den Internetseiten des BZSt (www.bzst.de) abrufbar. 

Zur Zulassung abweichender Vordrucke für das Vorsteuer-Vergütungsverfahren vgl. BMF-

Schreiben vom 12. 1. 2007, BStBl I S. 121. In jedem Fall muss der Vordruck in deutscher 

Sprache ausgefüllt werden. In dem Antragsvordruck sind die Vorsteuerbeträge, deren 

Vergütung beantragt wird, im Einzelnen aufzuführen (Einzelaufstellung). Es ist nicht 

erforderlich, zu jedem Einzelbeleg darzulegen, zu welcher unternehmerischen Tätigkeit die 

erworbenen Gegenstände oder empfangenen sonstigen Leistungen verwendet worden sind. 

Pauschale Erklärungen reichen aus, z. B. grenzüberschreitende Güterbeförderungen im Monat 

Juni. 

 

21 (3) Aus Gründen der Arbeitsvereinfachung wird für die Einzelaufstellung das folgende 

Verfahren zugelassen: 
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und die Umsatzsteuer in einer Summe angegeben sind (§ 33 UStDV): 

a) Der Unternehmer kann die Rechnungen getrennt nach Kostenarten mit laufenden 

Nummern versehen und sie mit diesen Nummern, den Nummern der Rechnungen und 

mit den Bruttorechnungsbeträgen in gesonderten Aufstellungen zusammenfassen. 

b) Die in den Aufstellungen zusammengefassten Bruttorechnungsbeträge sind 

aufzurechnen. Aus dem jeweiligen Endbetrag ist die darin enthaltene Umsatzsteuer 

herauszurechnen und in den Antrag zu übernehmen. Hierbei ist auf die gesonderte 

Aufstellung hinzuweisen. 

c) Bei verschiedenen Steuersätzen sind die gesonderten Aufstellungen getrennt für jeden 

Steuersatz zu erstellen. 

2. Bei Fahrausweisen, in denen das Entgelt und der Steuerbetrag in einer Summe angegeben 

sind (§ 34 UStDV), gilt Nummer 1 entsprechend. 

3. Bei Einfuhrumsatzsteuerbelegen: 

a) Der Unternehmer kann die Belege mit laufenden Nummern versehen und sie mit 

diesen Nummern, den Nummern der Belege und mit den in den Belegen angegebenen 

Steuerbeträgen in einer gesonderten Aufstellung zusammenfassen. 

b) Die Steuerbeträge sind aufzurechnen und in den Antrag zu übernehmen. Hierbei ist auf 

die gesonderte Aufstellung hinzuweisen. 

4. Die gesonderten Aufstellungen sind dem Vergütungsantrag beizufügen. 

 

22 (4) Der Unternehmer hat die Vergütung selbst zu berechnen. Dem Vergütungsantrag sind die 

Rechnungen und Einfuhrbelege im Original beizufügen (§ 61a Abs. 2 Satz 3 UStDV); sie 

können allenfalls bis zum Ende der Antragsfrist nachgereicht werden (vgl. BFH-Urteil vom 

18. 1. 2007, V R 23/05, BStBl II S. 430). Kann ein Unternehmer in Einzelfällen den 

erforderlichen Nachweis der Vorsteuerbeträge nicht durch Vorlage von Originalbelegen 

erbringen, sind Zweitschriften nur anzuerkennen, wenn der Unternehmer den Verlust der 

Originalbelege nicht zu vertreten hat, der dem Vergütungsantrag zu Grunde liegende Vorgang 

stattgefunden hat und keine Gefahr besteht, dass weitere Vergütungsanträge gestellt werden 

(vgl. BFH-Urteil vom 20. 8. 1998, V R 55/96, BStBl 1999 II S. 324). Bei der 

Zweitausfertigung eines Ersatzbelegs für den Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 

kommt es nicht darauf an, auf Grund welcher Umstände die Erstschrift des Ersatzbelegs nicht 

vorgelegt werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 19. 11. 1998, V R 102/96, BStBl 1999 II 

S. 255). Hinsichtlich der Anerkennung von Rechnungen und zollamtlichen 

Abgabenbescheiden, die auf elektronischem Weg übermittelt wurden, vgl. Abschnitte 184a 

und 202 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Sätze 2 und 3 UStR 2008. 
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23 (5) Die Vergütung ist binnen sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 

Vergütungsanspruch entstanden ist, zu beantragen (§ 61a Abs. 2 UStDV). Die Antragsfrist ist 

eine Ausschlussfrist, bei deren Versäumung unter den Voraussetzungen des § 110 AO 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden kann. 

 

24 (5) Die beantragte Vergütung muss mindestens 1 000 € betragen (§ 61a Abs. 3 UStDV). Das 

gilt nicht, wenn der Vergütungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum des 

Kalenderjahres ist. Für diese Vergütungszeiträume muss die beantragte Vergütung mindestens 

500 € betragen. 

 

25 (6) Der Nachweis nach § 61a Abs. 4 UStDV ist nach dem Muster USt 1 TN zu führen. 

Hinsichtlich dieses Musters wird auf das BMF-Schreiben vom 11. 1. 1999, BStBl I S. 192, 

sowie auf ggf. spätere hierzu im BStBl Teil I veröffentlichte BMF-Schreiben hingewiesen. 

Die Bescheinigung muss den Vergütungszeitraum abdecken (vgl. BFH-Urteil vom 

18. 1. 2007, V R 22/05, BStBl II S. 426). Für Vergütungsanträge, die später als ein Jahr nach 

dem Ausstellungsdatum der Bescheinigung gestellt werden, ist eine neue Bescheinigung 

vorzulegen. Bei staatlichen Stellen, die nach Rz. 55 des BMF-Schreibens vom 4. 9. 2009  

- IV B 9 - S 7117/08/10001 (2009/0580334) - (BStBl I S. 1005) als Unternehmer im Sinne 

des § 2 Abs. 3 UStG anzusehen sind, ist auf die Vorlage einer behördlichen Bescheinigung 

(§ 61a Abs. 4 UStDV) zu verzichten. Die Bindungswirkung der Unternehmerbescheinigung 

entfällt, wenn das BZSt bei Zweifeln an deren Richtigkeit auf Grund von 

Aufklärungsmaßnahmen (eigene Auskünfte des Unternehmers, Amtshilfe) Informationen 

erhält, aus denen hervorgeht, dass die in der Bescheinigung enthaltenen Angaben unrichtig 

sind (vgl. BFH-Urteil vom 14. 5. 2008, XI R 58/06, BStBl II S. 831). 

 

26 (7) Der Vergütungsantrag ist vom Unternehmer eigenhändig zu unterschreiben (§ 61a Abs. 2 

Satz 4 UStDV). Der Unternehmer kann den Vergütungsanspruch abtreten (§ 46 Abs. 2 und 3 

AO). 

 

27 (8) Im Falle der Vergütung hat das BZSt die Originalbelege durch Stempelaufdruck oder in 

anderer Weise zu entwerten. 

 

V  e  r  z  i  n  s  u  n  g  

 

28 (9) Der nach § 18 Abs. 9 UStG zu vergütende Betrag ist nach § 233a AO zu verzinsen (vgl. 

BFH-Urteil vom 17. 4. 2008, V R 41/06, BStBl 2009 II S. 2, und Nr. 62 des 

Anwendungserlasses zur AO zu § 233a AO). 
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29 (1) Für einen Voranmeldungszeitraum schließen sich das allgemeine Besteuerungsverfahren 

und das Vorsteuer-Vergütungsverfahren grundsätzlich gegenseitig aus. Sind jedoch die 

Voraussetzungen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens erfüllt und schuldet der im Ausland 

ansässige Unternehmer die Steuer im allgemeinen Besteuerungsverfahren (z. B. nach § 14c 

Abs. 1 UStG), kann die Vergütung der Vorsteuerbeträge abweichend von § 16 Abs. 2 Satz 1 

UStG nur im Vorsteuer-Vergütungsverfahren durchgeführt werden. Im Laufe eines 

Kalenderjahres kann zudem der Fall eintreten, dass die Vorsteuerbeträge eines im Ausland 

ansässigen Unternehmers abschnittsweise im Wege des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens und 

im Wege des allgemeinen Besteuerungsverfahrens zu vergüten oder von der Steuer 

abzuziehen sind. In diesen Fällen ist wie folgt zu verfahren: 

1. Vom Beginn des Voranmeldungszeitraums an, in dem das allgemeine 

Besteuerungsverfahren durchzuführen ist, endet insoweit die Zuständigkeit des BZSt. 

2. Erfüllt der Unternehmer im Laufe des Kalenderjahres erneut die Voraussetzungen des 

Vorsteuer-Vergütungsverfahrens, ist für dieses Verfahren wieder das BZSt zuständig (§ 5 

Abs. 1 Nr. 8 FVG); auf die Rz. 9 bis 28 wird hingewiesen. 

3. Für Zeiträume, in denen die Voraussetzungen für das allgemeine Besteuerungsverfahren 

vorliegen, hat der Unternehmer eine Voranmeldung abzugeben. In diesem Fall sind die 

abziehbaren Vorsteuerbeträge durch Vorlage der Rechnung und Einfuhrbelege im Original 

nachzuweisen (§ 62 Abs. 2 UStDV). 

4. Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Unternehmer bei dem Finanzamt eine 

Steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt hat die Steuer für das Kalenderjahr 

festzusetzen. Hierbei sind die Vorsteuerbeträge nicht zu berücksichtigen, die im 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren vergütet worden sind (§ 62 Abs. 1 UStDV). 

 

30 (2) Ist bei einem im Ausland ansässigen Unternehmer das allgemeine Besteuerungsverfahren 

durchzuführen und ist dem Finanzamt nicht bekannt, ob der Unternehmer im laufenden 

Kalenderjahr bereits die Vergütung von Vorsteuerbeträgen im Vorsteuer-

Vergütungsverfahren beantragt hat, hat das Finanzamt beim BZSt anzufragen. Wurde das 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren beim BZSt in diesem Fall bereits durchgeführt, hat der 

Unternehmer die abziehbaren Vorsteuerbeträge auch im allgemeinen Besteuerungsverfahren 

durch Vorlage der Rechnungen und Einfuhrbelege im Original nachzuweisen (§ 62 Abs. 2 

UStDV). Die Belege sind zu entwerten. 
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I. Unternehmerbescheinigung für Unternehmer, die im Inland ansässig sind 

 

31 (1) Unternehmern, die in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind und die für die 

Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem Drittstaat eine Bestätigung ihrer 

Unternehmereigenschaft benötigen, stellt das zuständige Finanzamt eine Bescheinigung nach 

dem Muster USt 1 TN (vgl. Rz. 25) aus. Das gilt auch für Organgesellschaften und 

Zweigniederlassungen im Inland, die zum Unternehmen eines im Ausland ansässigen 

Unternehmers gehören. 

 

32 (2) Die Bescheinigung darf nur Unternehmern erteilt werden, die zum Vorsteuerabzug 

berechtigt sind. Sie darf nicht erteilt werden, wenn der Unternehmer nur steuerfreie Umsätze 

ausführt, die den Vorsteuerabzug ausschließen, oder die Besteuerung nach § 19 Abs. 1 oder 

§ 24 Abs. 1 UStG anwendet. 

 

33 (3) Unternehmern, die die Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen Mitgliedstaat 

beantragen möchten, wird keine Bescheinigung nach Rz. 31 erteilt. Die Bestätigung der 

Unternehmereigenschaft erfolgt in diesen Fällen durch das BZSt durch Weiterleitung des 

Vergütungsantrags an den Mitgliedstaat der Erstattung (vgl. Rz. 43). 

 

II. Vorsteuer-Vergütungsverfahren in einem anderen Mitgliedstaat für im Inland  

ansässige Unternehmer 

 

A  n  t  r  a  g  s  t  e  l  l  u  n  g  

 

34 (1) Ein im Inland ansässiger Unternehmer, dem in einem anderen Mitgliedstaat von einem 

Unternehmer Umsatzsteuer in Rechnung gestellt worden ist, kann über das BZSt bei der 

zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaates einen Antrag auf Vergütung dieser Steuer stellen. 

Beantragt der Unternehmer die Vergütung für mehrere Mitgliedstaaten, ist für jeden 

Mitgliedstaat ein gesonderter Antrag zu stellen. 

 

35 (2) Anträge auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen Mitgliedstaat sind nach 

amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung nach Maßgabe der 

Steuerdaten-Übermittlungsverordnung dem BZSt zu übermitteln (§ 18g UStG). Informationen 

zur elektronischen Übermittlung sind auf den Internetseiten des BZSt (www.bzst.de) abrufbar. 

Der Antragsteller muss authentifiziert sein. In dem Vergütungsantrag ist die Steuer für den 

Vergütungszeitraum zu berechnen. 
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36 (3) Der Vergütungsantrag ist bis zum 30. 9. des auf das Jahr der Ausstellung der Rechnung 

folgenden Kalenderjahres zu stellen. Für die Einhaltung der Frist nach Satz 1 genügt der 

rechtzeitige Eingang des Vergütungsantrags beim BZSt. Der Vergütungsbetrag muss 

mindestens 50 € betragen oder einem entsprechend in Landeswährung umgerechneten Betrag 

entsprechen. Der Unternehmer kann auch einen Antrag für einen Zeitraum von mindestens 

drei Monaten stellen, wenn der Vergütungsbetrag mindestens 400 € beträgt oder einem 

entsprechend in Landeswährung umgerechneten Betrag entspricht. 

 

37 (4) Der Unternehmer hat in dem Vergütungsantrag Folgendes anzugeben: 

- den Mitgliedstaat der Erstattung; 

- Name und vollständige Anschrift des Unternehmers; 

- eine Adresse für die elektronische Kommunikation; 

- eine Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Unternehmers, für die die Gegenstände bzw. 

Dienstleistungen erworben wurden, auf die sich der Antrag bezieht; 

- den Vergütungszeitraum, auf den sich der Antrag bezieht; 

- eine Erklärung des Unternehmers, dass er während des Vergütungszeitraums im 

Mitgliedstaat der Erstattung keine Lieferungen von Gegenständen bewirkt und 

Dienstleistungen erbracht hat, mit Ausnahme bestimmter steuerfreier 

Beförderungsleistungen (vgl. § 4 Nr. 3 UStG), von Umsätzen, für die ausschließlich der 

Leistungsempfänger die Steuer schuldet, oder innergemeinschaftlicher Erwerbe und daran 

anschließender Lieferungen im Sinne des § 25b Abs. 2 UStG; 

- die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) oder Steuernummer (StNr.) des 

Unternehmers; 

- seine Bankverbindung (inklusive IBAN und BIC). 

 

38 (5) Neben diesen Angaben sind in dem Vergütungsantrag für jeden Mitgliedstaat der 

Erstattung und für jede Rechnung oder jedes Einfuhrdokument folgende Angaben zu machen: 

- Name und vollständige Anschrift des Lieferers oder Dienstleistungserbringers; 

- außer im Falle der Einfuhr die USt-IdNr. des Lieferers oder Dienstleistungserbringers oder 

die ihm vom Mitgliedstaat der Erstattung zugeteilte Steuerregisternummer; 

- außer im Falle der Einfuhr das Präfix des Mitgliedstaats der Erstattung; 

- Datum und Nummer der Rechnung oder des Einfuhrdokuments; 

- Bemessungsgrundlage und Steuerbetrag in der Währung des Mitgliedstaats der Erstattung; 

- Betrag der abziehbaren Steuer in der Währung des Mitgliedstaats der Erstattung; 
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- Art der erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen aufgeschlüsselt nach Kennziffern: 

1 Kraftstoff; 

2 Vermietung von Beförderungsmitteln; 

3 Ausgaben für Transportmittel (andere als unter Kennziffer 1 oder 2 beschriebene 

Gegenstände und Dienstleistungen); 

4 Maut und Straßenbenutzungsgebühren; 

5 Fahrtkosten wie Taxikosten, Kosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel; 

6 Beherbergung; 

7 Speisen, Getränke und Restaurantdienstleistungen; 

8 Eintrittsgelder für Messen und Ausstellungen; 

9 Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und Repräsentationsaufwendungen; 

10 Sonstiges. Hierbei ist die Art der gelieferten Gegenstände bzw. erbrachten 

Dienstleistungen anzugeben. 

- Soweit es der Mitgliedstaat der Erstattung vorsieht, hat der Unternehmer zusätzliche 

elektronisch verschlüsselte Angaben zu jeder Kennziffer zu machen, soweit dies auf Grund 

von Einschränkungen des Vorsteuerabzugs im Mitgliedstaat der Erstattung erforderlich ist. 

 

39 (6) Beträgt die Bemessungsgrundlage in der Rechnung oder dem Einfuhrdokument 

mindestens 1 000 € (bei Rechnungen über Kraftstoffe mindestens 250 €), hat der 

Unternehmer - elektronische - Kopien der Rechnungen oder der Einfuhrdokumente dem 

Vergütungsantrag beizufügen, wenn der Mitgliedstaat der Erstattung dies vorsieht. Die 

Dateianhänge zu dem Vergütungsantrag dürfen aus technischen Gründen die Größe von 5 MB 

nicht überschreiten. 

 

40 (7) Der Unternehmer hat in dem Antrag eine Beschreibung seiner unternehmerischen 

Tätigkeit anhand des harmonisierten Codes vorzunehmen, wenn der Mitgliedstaat der 

Erstattung dies vorsieht. 

 

41 (8) Der Mitgliedstaat der Erstattung kann zusätzliche Angaben in dem Vergütungsantrag 

verlangen. Informationen über die Antragsvoraussetzungen der einzelnen Mitgliedstaaten sind 

auf den Internetseiten des BZSt (www.bzst.de) abrufbar. 
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42 (9) Die dem BZSt elektronisch übermittelten Anträge werden vom BZSt als für das Vor-

steuer-Vergütungsverfahren zuständige Behörde auf ihre Zulässigkeit vorgeprüft. Dabei hat 

das BZSt ausschließlich festzustellen, ob  

 

- die vom Unternehmer angegebene USt-IdNr. bzw. StNr. zutreffend und ihm zuzuordnen ist 

und 

 

- der Unternehmer ein zum Vorsteuerabzug berechtigter Unternehmer ist. 

 

W  e  i  t  e  r  l  e  i  t  u  n  g   a  n   d  e  n   M  i  t  g  l  i  e  d  s  t  a  a  t   d  e  r  

E  r  s  t  a  t  t  u  n  g  

 

43 (10) Stellt das BZSt nach Durchführung der Vorprüfung fest, dass der Antrag insoweit 

zulässig ist (vgl. Rz. 42), leitet es diesen an den Mitgliedstaat der Erstattung über eine 

elektronische Schnittstelle weiter. Mit der Weitergabe des Antrags bestätigt das BZSt, dass 

 

- die vom Unternehmer angegebene USt-IdNr. bzw. StNr. zutreffend ist und  

 

- der Unternehmer ein zum Vorsteuerabzug berechtigter Unternehmer ist. 

 

44 (11) Die Weiterleitung an den Mitgliedstaat der Erstattung hat innerhalb von 15 Tagen nach 

Eingang des Antrags zu erfolgen. 

 

Ü  b  e  r  m  i  t  t  l  u  n  g   e  i  n  e  r   E  m p  f  a  n  g  s  b  e  s  t  ä  t  i  g  u  n  g  

 

45 (12) Das BZSt hat dem Antragsteller eine elektronische Empfangsbestätigung über den 

Eingang des Antrags zu übermitteln. 

 

C. Anwendungszeitpunkt 

 

46 Dieses Schreiben ist auf Vorsteuer-Vergütungsanträge anzuwenden, die nach dem 

31. 12. 2009 gestellt werden, unabhängig vom jeweiligen Vergütungszeitraum. 

 

47 Die Abschnitte 239 bis 244 UStR 2008 sind auf Vorsteuer-Vergütungsanträge, die nach dem 

31. 12. 2009 gestellt werden, nicht mehr anzuwenden. 
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Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 


